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TOP I  Gesundheits-, Sozial- und ärztliche Berufspolitik  

  Titel:  Für eine systematische Rechtsentwicklung in der Reproduktionsmedizin  

Entschließungsantrag  

  
Von:  Vorstand der Bundesärztekammer 

 

 

DER DEUTSCHE ÄRZTETAG MÖGE FOLGENDE ENTSCHLIESSUNG FASSEN:  
   

Ärztliches Handeln in der Reproduktionsmedizin hat wie in kaum einem anderen 

medizinischen Gebiet die Belange unterschiedlicher Beteiligter zu beachten. Mit der 

(Muster-)Richtlinie der Bundesärztekammer zur Durchführung der assistierten 

Reproduktion ist eine wesentliche Orientierungshilfe für die betroffenen Paare ebenso wie 

für die sie behandelnden Ärztinnen und Ärzte im ärztlichen Berufsrecht verankert. Sie 

stellt - wie im Vorwort konstatiert - eine Orientierungshilfe dar, "solange der Gesetzgeber 

das Recht der Fortpflanzungsmedizin nicht systematisch regelt." 

Die wegen der zunehmenden Komplexität der mit der Reproduktionsmedizin verknüpften 

medizinischen, ethischen und rechtlichen Fragen dringend erforderliche systematische 

gesetzliche Regelung bleibt in Deutschland überfällig. Stattdessen mehren sich für die 

Betroffenen zunehmend unübersichtlich werdende gesetzliche Insellösungen: So wurden 

z. B. mit der Umsetzung der Richtlinie 2004/23/EG durch das Gewebegesetz Regelungen 

für den Umgang mit menschlichen Keimzellen im Arzneimittelrecht verankert. Wesentliche 

Fragestellungen für die Präimplantationsdiagnostik (PID) wurden erst infolge des Urteils 

des Bundesgerichtshofes vom 06.07.2010 einer Regelung durch eine Änderung des 

Embryonenschutzgesetzes (ESchG) zugeführt. 

Angesichts dieser fragmentarischen und zum Teil inkongruenten rechtlichen Regelungen 

fordert der Deutsche Ärztetag die politischen Entscheidungsträger auf, für die 

Reproduktionsmedizin eine systematische Rechtsentwicklung einzuleiten. Der Deutsche 

Ärztetag betont, dass nur der Gesetzgeber legitimiert ist, diese das menschliche Leben 

elementar berührenden Fragen verbindlich zu entscheiden. Im Fokus sollten 

sachadäquate Regelungen stehen, die die rechtlichen Rahmenbedingungen für die 

Reproduktionsmedizin in Deutschland festlegen. Im Interesse einer optimalen Versorgung 

und Behandlung der betroffenen Paare ist die Ärzteschaft weiterhin bereit, Aufgaben zur 

verantwortungsbewussten Ausgestaltung und Umsetzung dieser rechtlichen 

Rahmenbedingungen, so durch die Erarbeitung von Richtlinien zur Feststellung des 

jeweils gesicherten Standes der Erkenntnisse der Wissenschaft, zu übernehmen. 

   

 


